
1. Geltungsbereich, Änderungsbefugnis, Vertragsinhalt, Wechsel der Vertragsparteien 

 

1.1. Die Internet-profiADSL (IPA)  ist berechtigt, den Inhalt dieses Vertrages mit Zustimmung des Kunden zu ändern, 
sofern die Änderung unter Berücksichtigung der Interessen von (IPA) für den Kunden zumutbar ist. Die Zustimmung 
zur Vertragsänderung gilt als erteilt, sofern der Kunde der Änderung nicht binnen vier Wochen nach Zugang der Ände-
rungsmitteilung widerspricht. 
(IPA)  verpflichtet sich, den Kunden mit der Änderungsmitteilung auf die Folgen eines unterlassenen Widerspruchs 
hinzuweisen. 
1.2. (IPA)  kann seine Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag auf einen oder mehrere Dritte übertragen 
(Vertragsübernahme). Dem Kunden steht für den Fall der Vertragsübernahme, soweit der Vertrag nicht auf ein anderes 
Unternehmen der Eurokey-Gruppe übergeht, das Recht zu, den Vertrag fristlos zu kündigen. 
1.3. (IPA)  ist berechtigt, Dritte mit der Erbringung der geschuldeten Leistungen zu beauftragen. Insbesondere ist (IPA)  
berechtigt, die Netzbetreiber festzulegen, über deren Netz Verbindungen hergestellt oder abgewickelt werden. (IPA) ist 
außerdem berechtigt, den Netzbetreiber nach billigem Ermessen zu wechseln. 
1.4. Von diesen Geschäftsbedingungen insgesamt oder teilweise abweichende AGB des Kunden erkennt (IPA) nicht 
an, es sei denn, (IPA) hat diesen ausdrücklich schriftlich zugestimmt. 
Diese Geschäftsbedingungen gelten auch dann ausschließlich, wenn (IPA)  in Kenntnis entgegenstehender AGB des 
Kunden ihre Leistungen vorbehaltlos erbringt. 
 

2. Vertragsgegenstand, Leistungspflichten 
 
2.1. Der Vertragsgegenstand ergibt sich aus diesen AGB, insbesondere zu den Regelungen zu einzelnen Diensten in 
den besonderen Bestimmungen sowie den dazugehörigen Leistungsbeschreibungen, Preislisten und ggfs. Sonderver-
einbarungen.  
2.2. Die Leistung von (IPA)  umfasst insbesondere die Bereitstellung eines Internetanschlusses basierend auf einem 
zwei-Wege-Satellitenterminal mit Sende- und Empfangseinheit in Spanien. Soweit nichts anderes vereinbart ist, steht 
dem Kunden das Netz des Uplink-Providers mit einer Mindestverfügbarkeit von 97,5 % zur Verfügung. 
Die Verfügbarkeit des Netzes wird jeweils aus der sich tatsächlich ergebenden Erreichbarkeit für den Vertragszeitraum 
bestimmt. Starker Regen oder Schnee kann die Übertragungszeiten kurzfristig reduzieren oder unterbrechen. Für et-
waige hieraus entstehende Schäden ist die Haftung von (IPA)  ausgeschlossen. Der Kunde ist verpflichtet, regelmäßig 
Datensicherungen vorzunehmen, um etwaige Ausfallschäden zu minimieren. 
Wenn die jährliche Verfügbarkeit der Leistungen von (IPA)  unter 97,5 % liegt, werden die angezeigten Ausfallzeiten im 
"Trouble Ticket" erfasst und als Zeitgutschrift angerechnet, es sei denn der Kunde ist für diese Ausfallzeiten selbst ver-
antwortlich (z.B. durch unsachgemäße Bedienung). 
2.3. Für die Bereitstellung der für die Nutzung des Internetanschlusses notwendigen Endgeräte (z.B. internetfähiger 
Computer) ist der Kunde selbst verantwortlich. Er darf jedoch keine Geräte, Einrichtungen, Software oder Daten benut-
zen, die zu Veränderungen an der physikalischen oder logischen Struktur des Satellitenterminals und den dahinter lie-
genden Systemen führen können. 
Der Kunde ist berechtigt, auf eigenes Risiko die von (IPA)  installierten Geräte abzubauen und woanders zu nutzen. 
(IPA)  weist jedoch ausdrücklich darauf hin, dass die Nutzung des Satellitenservices nur in der Abdeckung des jeweili-
gen Satelliten möglich ist. 
Innerhalb der Grenzen Spaniens ist die Abdeckung gewährleistet. Zu beachten ist außerdem, dass außerhalb Deutsch-
lands die Nutzung gesetzlich verboten oder eingeschränkt sein kann. (IPA)  wird insoweit von jeglicher Haftung freige-
stellt. 
2.4. (IPA)  kann den Internetzugang sowie den Zugang zu den sonstigen Leistungen beschränken, sofern die Sicher-
heit des Satellitenbetriebes, insbesondere die Vermeidung schwerwiegender Störungen des Systems, der Software 
oder gespeicherter Daten oder der Datenschutz dies erfordern. 
2.5. Gerät (IPA)  mit Leistungsverpflichtungen in Verzug, so ist der Kunde nur dann zum Rücktritt vom Vertrag berech-
tigt, wenn (IPA)  eine vom Kunden gesetzte angemessene Nachfrist nicht einhält. 
Die Nachfristsetzung muss in schriftlicher Form erfolgen. Die schriftliche Form kann durch elektronische Form ersetzt 
werden, wenn der Kunde der Erklärung seinen Namen hinzufügt und das elektronische Dokument mit einer qualifizier-
ten elektronischen Signatur nach dem Signaturgesetz versieht. Die Nachfrist muss mindestens zwei Wochen betragen. 
2.6. Volumen für zusätzlichen Datentransfer bei dem Vertrag "speed pro" wird (IPA)  im Rahmen der technischen Leis-
tungsfähigkeit und unter Berücksichtigung der Leistungsverpflichtung gegenüber den anderen Kunden für ein zusätzli-
ches Entgelt, dessen Höhe sich aus der jeweils gültigen Preisliste ergibt, zur Verfügung stellen. 
2.7. (IPA)  ist frei in der Wahl der technischen Mittel zur Erbringung der vereinbarten Leistungen, insbesondere der 
eingesetzten Technologie und Infrastruktur. (IPA)  ist berechtigt, die technischen Mittel, insbesondere die Technologie 
und Infrastruktur sowie den Satellitenbetreiber zu wechseln, soweit keine berechtigten Belange des Kunden entgegen-
stehen. Der Kunde ist in diesem Fall verpflichtet, erforderliche Mitwirkungshandlungen vorzunehmen, soweit diese für 
ihn zumutbar sind. 
2.8. Von (IPA)  zur Verfügung gestellte kostenlose Zusatzleistungen sind keine Vertragsbestandteile. (IPA)  kann diese 
Leistungen nach freiem Ermessen ändern und/oder einstellen. Dies gilt vorbehaltlich anderweitiger Vereinbarungen mit 
dem Kunden. 

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN (AGB) 
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3. Entgelte 
3.1. Die Preise sind grundsätzlich Festpreise. Das Entgelt ist abhängig von der Wahl des Tarifs, der mit dem Kunden 
gesondert vereinbart wird. Sind mit dem Kunden nutzungsunabhängige Entgelte vereinbart, so hat (IPA)  das Recht, 
diese im Voraus einzuziehen. Verbrauchsabhängige Entgelte werden nach Erbringung der Leistung sofort fällig. 
3.2. Soweit nicht die Hauptleistungspflicht, d.h. insbesondere die Pflicht zur Zahlung des nutzungsunabhängigen 
Grundentgelts betroffen ist, bestimmt (IPA)  die Entgelte durch die jeweils aktuelle Preisliste nach billigem Ermessen. 
3.3. (IPA)  ist berechtigt, die Entgelte maximal einmal pro Quartal zu erhöhen, die Preiserhöhung bedarf der Zustim-
mung durch den Kunden. Die Zustimmung gilt als erteilt, wenn der Kunde der Preiserhöhung nicht binnen vier Wochen 
nach Zugang der Änderungsmitteilung widerspricht. (IPA) verpflichtet sich, den Kunden mit der Änderungsmitteilung 
auf die Folgen eines unterlassenen Widerspruchs besonders hinzuweisen. 
3.4. (IPA)  ist berechtigt, im Falle einer Änderung des gesetzlich vorgeschriebenen Umsatzsteuersatzes die Entgelte für 
Waren oder Leistungen, die im Rahmen von Dauerschuldverhältnissen geliefert oder erbracht werden, ab dem Zeit-
punkt des Wirksamwerdens der Änderung des Umsatzsteuersatzes entsprechend anzupassen. 
3.5. Ändern sich zu einem Zeitpunkt innerhalb eines Abrechnungszeitraumes die Entgelte oder deren Bestandteile, so 
erfolgt eine gesonderte Abrechnung des Leistungszeitraumes vom Beginn des Zeitraumes bis zum Änderungszeitpunkt 
und des Leistungszeitraumes vom Änderungszeitpunkt bis zum Ende des Abrechnungszeitraumes. 
 
4. Lizenzvereinbarungen, Urheberrecht 
4.1. (IPA)  räumt dem Kunden ein nicht ausschließliches Recht zur Nutzung der Programme, Text- Bild und Tonmateri-
alien (Lizenz) ein. Dieses Recht ist auf die Dauer des Vertrags befristet. Der Begriff "Programm" bezieht sich auf das 
Programm an sich sowie sämtliche isolierten Teilbereiche dieses Programmes und außerdem auf sämtliche Kopien des 
Originalprogramms. Programme, Text- Bild- und Tonmaterialien sind urheberrechtlich geschützt. Die Verwendung - 
auch die auszugsweise Verwendung- bedarf, sofern nachfolgend nichts anderes bestimmt ist, nur mit ausdrücklicher 
Genehmigung von (IPA)  erfolgen. 
4.2. Der Kunde verpflichtet sich hiermit ausdrücklich, sicherzustellen, dass jeder, der dieses Programm nutzt, diese 
Lizenzvereinbarung einhält, gleich, ob der Kunde die Nutzung ausdrücklich genehmigt hat, geduldet hat oder sonst 
ermöglicht hat. 
4.3. Eine Mehrfachnutzung des Programmes ist nur dann gestattet, wenn die Nutzer in häuslicher Gemeinschaft leben 
(Privatkunden), oder, bei gewerblicher Nutzung, demselben Betrieb wie der Kunde zuzurechnen sind. Eine Nutzung 
durch sonstige Dritte, insbesondere Weitervermarktung der Leistungen von (IPA)  bedarf der vorherigen schriftlichen 
Zustimmung von (IPA). 
4.4. Der Kunde darf Sicherungskopien erstellen, jedoch Urheberrechtsvermerke weder entfernen noch verändern. Der 
Kunde ist jedoch nicht berechtigt, das Programm zu vermieten, verleasen oder Unterlizenzen zu vergeben. 
4.5. Der Kunde verpflichtet sich, unter Verzicht auf den Fortsetzungszusammenhang für jeden Fall der Zuwiderhand-
lung gegen Ziff. 4.1. bis 4.5 an (IPA)  eine Vertragsstrafe in Höhe von 1.000,00 € zu bezahlen. 
4. Lizenzvereinbarungen, Urheberrecht 

5. Vertragsangebot, Vertragsschluss, Vertragsbeendigung 

5.1. (IPA)  ist berechtigt, den Antrag des Kunden auf Abschluss des Vertrages innerhalb einer Frist von 14 Kalenderta-
gen nach telefonischer Bestellung durch den Kunden oder seines Vertreters oder Eingang der schriftlichen Bestellung 
des Kunden oder seines Vertreters anzunehmen. 
5.2. Die Laufzeit ergibt sich aus den Sonderbedingungen des jeweils gewählten Tarifs. 
5.3. Ist mit dem Kunden ein Vertrag auf bestimmte Zeit geschlossen oder wurde eine Mindestvertragslaufzeit verein-
bart, so verlängert sich der Vertrag jeweils um die vereinbarte Zeit oder Mindestlaufzeit, höchstens jedoch um ein Jahr, 
wenn er nicht mit einer Frist von zwei Monaten zum jeweiligen Ablauf der bestimmten Zeit oder Ablauf der Mindestver-
tragslaufzeit gekündigt wird. 
5.4. Beide Parteien sind berechtigt, den Vertrag außerordentlich fristlos zu kündigen, wenn ein wichtiger Grund vorliegt. 
Ein wichtiger Grund liegt für (IPA)  insbesondere dann vor, wenn der Kunde schuldhaft gegen seine Pflichten aus Ziff. 4 
oder Ziff 7 dieser AGB verstößt. 
Ein wichtiger Grund besteht außerdem dann, wenn der Kunde für zwei aufeinander folgende Monate mit der Zahlung 
der vereinbarten Grundentgelte in Verzug ist oder sich in einem Zeitraum, der mehr als zwei Monate beträgt, im Zah-
lungsverzug mit einem Betrag in Höhe von mindestens zwei Grundentgelten befindet. 
5.5. Bei berechtigter Kündigung aus wichtigem Grund durch (IPA)  ist (IPA)  berechtigt, einen Betrag in Höhe von 75 % 
der Summe aller monatlichen Grundentgelte zu verlangen, die bei ordentlicher Vertragsbeendigung zum nächstmögli-
chen Zeitpunkt noch angefallen wären. Dieser Betrag ist als Schadensersatz zu zahlen, es sei denn der Kunde weist 
nach, dass (IPA)  kein oder ein wesentlich geringerer Schaden entstanden ist. 
5.6. Jede Kündigung kann nur schriftlich per Brief erfolgen. Das Kündigungsschreiben ist zu richten an: 
Internet-profiADSL, Cami de la Malta 94, 03720 Benissa, Buzon 5-3-26. 
5.7. Für Zusatzleistungen zum Vertrag gilt ebenfalls die vereinbarte Laufzeit des Vertrages. Zusatzleistungen können 
jedoch einzeln unter Fortführung des Vertrages im übrigen gekündigt werden. 
5.8. Verstößt der Kunde gegen Pflichten aus diesem Vertrag, so ist (IPA)  berechtigt, den Anschluss zu sperren, wenn 
der Kunde die von (IPA)  erhobenen Beanstandungen nicht abstellt. Die Sperrung des Anschlusses ist dem Kunden mit 
einer Frist von zwei Wochen unter Hinweis auf das beanstandete Verhalt 5. 
Eine Sperrung ohne Ankündigung und Wartefrist kann erfolgen, wenn der Kunde Veranlassung zur fristlosen Kündi-
gung des Vertrags gegeben hat, eine Gefährdung der Einrichtungen von (IPA)  oder Dritter oder eine Gefährdung der 
öffentlichen Sicherheit droht. Für die Sperrung und ggfs. Entsperrung des Anschlusses kann (IPA)  ein angemessenes 
Entgelt verlangen, wenn der Kunde die Sperre verursacht hat. 
Die Verpflichtung zur Entrichtung der Grundentgelte bis Ende der Vertragslaufzeit bleibt von einer etwaigen Sperre 
unberührt. 
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6.1. Der Kunde ist verpflichtet, die Dienstleistungen der (IPA)  in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen und 
unter Berücksichtigung Rechte Dritter zu nutzen. 
6.2. Der Kunde sichert zu, dass die der (IPA)  mitgeteilten Daten richtig und vollständig sind, über Änderungen der mit-
geteilten Daten wird er binnen 14 Kalendertagen ab Änderung die (IPA)  unterrichten. Der Kunde ist verpflichtet, (IPA)  
auf Nachfrage die aktuelle Richtigkeit der mitgeteilten Daten zu bestätigen. 
Dies gilt insbesondere für: 
Name,- postalische Anschrift- Email-Adresse,- Telefonnummer,- ggfs. Rechtsform,- Bankverbindung,- Nutzungsabsicht. 
6. Pflichten des Kunden, 

Verantwortlichkeit des Kunden für selbst produzierte Inhalte, Nutzung der Leistungen 

6.3. Der Kunde verpflichtet sich, ohne ausdrückliches Einverständnis des jeweiligen Empfängers keine Emails, die 
Werbung enthalten, zu versenden oder versenden zu lassen. Dies gilt insbesondere dann, wenn die betreffenden 
Emails mit jeweils gleichem Inhalt massenhaft verbreitet werden (sog. "spamming"). Verletzt der Kunde diese Pflicht, ist 
(IPA)  berechtigt, seine Leistungen für den Kunden unverzüglich einzustellen und den Vertrag fristlos zu kündigen. 
6.4. Der Kunde darf nicht gegen gesetzliche Verbote, die guten Sitten und Rechte Dritter (Marken-, Namens-, Urheber-
Datenschutzrechte, etc) verstoßen. Insbesondere verpflichtet sich der Kunde keine pornografischen Inhalte und keine 
Leistungen anzubieten oder anbieten zu lassen, die pornografische Inhalte zum Gegenstand haben. Der Kunde ver-
pflichtet sich, für jeden Fall der Zuwiderhandlung unter Ausschluss der Annahme eines Fortsetzungszusammenhangs, 
an (IPA)  eine Vertragsstrafe in Höhe von 6.000,00 € zu bezahlen, die Geltendmachung eines weiteren Schadens bleibt 
vorbehalten. (IPA)  ist außerdem berechtigt, derartige Inhalte zu sperren bzw. zu löschen. 
6.5. Der Kunde verpflichtet sich, von (IPA)  zum Zweck des Zugangs zu den Diensten erhaltene Passwörter  streng 
geheim zu halten und (IPA)  unverzüglich zu informieren, sobald er davon Kenntnis hat, dass unbefugten Dritten ein 
entsprechendes Passwort bekannt ist. Sollten infolge des Verschuldens des Kunden Dritte durch Missbrauch der Pass-
wörter Leistungen von (IPA)  unbefugt nutzen, haftet der Kunde (IPA)  gegenüber auf Nutzungsentgelt und Schadens-
ersatz. 
6.6. Der Kunde ist verpflichtet, sein Nutzungsverhalten so einzurichten, dass eine übermäßige Beanspruchung des 
Servers und/oder sonstiger Leistungen vermieden wird. Im Fall der übermäßigen Nutzung ist (IPA)  zur Drosselung des 
Anschlusses berechtigt. Die Drosselung darf jedoch nur zu einer Reduzierung der Durchsatzgeschwindigkeit führen. 
6.7. Der Kunde ist für alle von ihm bzw über seine Zugangskennung produzierten Inhalte selbst verantwortlich. Eine 
generelle Überwachung oder Überprüfung findet nicht statt. Der Kunde kann die nachträgliche Löschung von Inhalten 
von (IPA)  nicht verlangen. 
6.8. Es obliegt dem Kunden, (IPA)  oder dem von (IPA)  beauftragten Installateur die Installation technischer Einrichtun-
gen zu ermöglichen, soweit dies zur Durchführung des Vertrags erforderlich ist. Es obliegt ihm außerdem, regelmäßig 
die Mitteilungsseiten in dem Internetangebot von (IPA)  auf wichtige Mitteilungen hin durchzusehen sowie die von ihm 
(IPA)  gegenüber benannte Emailadresse bzw. Mailbox regelmäßig auf den Eingang von Mitteilungen hin zu überprü-
fen. 
7. Haftungsbeschrªnkungen und Schadensersatzanspr¿che 
7.1. Mängel und Störungen sind (IPA)  unverzüglich, spätestens aber innerhalb von zwei Wochen nach Kenntnis in 
schriftlicher Form mitzuteilen. Die schriftliche Form kann durch elektronische Form ersetzt werden, wenn der Kunde der 
Erklärung seinen Namen hinzusetzt und das elektronische Dokument mit einer qualifizierten elektronischen Signatur 
nach dem Signaturgesetzversieht. Die Geltendmachung von nicht rechtzeitig gerügten Mängeln und Störungen ist aus-
geschlossen. 
7.2. Für Personenschäden haftet (IPA)  uneingeschränkt. Für sonstige Schäden haftet (IPA)  nur dann, wenn (IPA)  
oder einer ihrer Erfüllungsgehilfen eine wesentliche Vertragspflicht in einer den Vertragszweck gefährdenden Weise 
verletzt hat oder der Schaden auf grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz von (IPA)  oder einer ihrer Erfüllungsgehilfen zu-
rückzuführen ist. Erfolgt die Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig, so ist 
die Haftung von (IPA)  auf solche typischen Schäden begrenzt, die für (IPA)  zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses 
vernünftigerweise vorhersehbar waren. Für Vermögensschäden haftet (IPA)  gem. § 7 TKV höchstens bis zu einem 
Betrag in Höhe von 12.500,00 € je Schadensfall. Dies gilt nicht gegenüber Nutzern, die ihrerseits Telekommunikations-
leistungen für die Öffentlichkeit erbringen; in diesem Fall ist die Haftung von (IPA)  auf die Summe der Mindesthaf-
tungsbeträge gegenüber den geschädigten Endkunden des Nutzers beschränkt. Gegenüber der Gesamtheit der Ge-
schädigten ist die Haftung von (IPA)  auf 10.000.000,00 € (zehn Millionen Euro) je schadensverursachendes Ereignis 
begrenzt. Übersteigen die Beträge, die mehreren Kunden aufgrund desselben Ereignisses zu leisten sind, die Höchst-
summe, so findet eine quotale Kürzung in dem Verhältnis statt, in dem die Summe aller Ansprüche zur Höchstgrenze 
steht. Die Haftungsbegrenzung entfällt wenn der Schaden vorsätzlich verursacht wurde. 
7.3. (IPA)  haftet nicht für Funktionalität, Kompatibilität und Virenfreiheit von Daten und Software, die sich über den zur 
Verfügung gestellten Internetzugang laden lassen. 
7.4. Leistungsunterbrechungen oder - Verzögerungen aufgrund höherer Gewalt oder aufgrund sonstiger Ereignisse, die 
(IPA)  seine Leistung zeitweise oder auf Dauer unmöglich machen oder unzumutbar erschweren, hat (IPA)  nicht zu 
vertreten, es sei denn, es trifft sie ein Verschulden. 
Ereignisse in dem vorbezeichneten Sinn sind etwa Streik und Aussperrung, technische Ausfälle bei anderen Betreibern 
von Telekommunikationsanlagen,- Übertragungswegen oder - netzen, Ausfälle bei der Stromversorgung, Naturkatast-
rophen, Gewaltakte Dritter, die missbräuchliche, insbesondere übermäßige 
Inanspruchnahme der Dienste von (IPA) , das Auftreten von Computerviren sowie behördliche Eingriffe. Soweit (IPA)  
sich zur Erbringung eigener Leistungen Dritter bedient, steht die Leistungspflicht von (IPA)  unter dem Vorbehalt, dass 
der vertraglich verpflichtete Dritte richtig und rechtzeitig leistet; ist dies nicht der Fall, wird (IPA)  den Kunden unverzüg-
lich informieren sowie etwaige für die (endgültig) ausbleibende Leistung bereits geleistete Zahlungen gutschreiben. 
7.5. Führen Ereignisse iSd Ziff 7.4 zur dauernden Unmöglichkeit oder zu einer dauerhaften erheblichen Beeinträchti-
gung der Leistung, so werden beide Parteien seit dem Eintritt des Ereignisses von der Verpflichtung zur weiteren Ver-
tragserfüllung frei. Wird die Leistung nur zeitweise unmöglich, so ist der Kunde berechtigt, die vertraglichen Entgelte 
entsprechend der Dauer der Unterbrechung und der Schwere der Beeinträchtigung angemessen zu mindern. 
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7.6. Diese Haftungsbeschränkung gilt für vertragliche und sonstige Ansprüche. Die Haftung aufgrund zwingender, nicht 
abdingbarer gesetzlicher Vorschriften bleibt unberührt. 
7.7. Im Anwendungsbereich des TKG bleibt die Haftungsregelung des § 44 TKG in jedem Falle unberührt. 
7.8. Für Schäden, die auf einer nachträglichen Veränderung an der Hardware nach erfolgter mangelfreier Erstinstallati-
on beruhen, ist die Haftung von (IPA)  ausgeschlossen. 
7.9. Durch das unterschiedliche Nutzungsverhalten der Kunden können Schwankungen in der zur Verfügung stehen-
den Datenrate auftreten. Diese Schwankung ist von (IPA)  nicht beeinflussbar und stellt keinen Mangel dar. Dem Kun-
den ist bekannt, dass die Bandbreite mit anderen Kunden geteilt wird, ein bestimmter Datendurchsatz also nicht garan-
tiert wird.7.10. Die Gewährleistungsfrist für das von (IPA)  zur Verfügung gestellte Satellitenequipment beträgt zwei 
Jahre, wenn der Kunde Verbraucher ist, ansonsten ein Jahr. 
7.11. Leistet (IPA)  aufgrund einer Störungsanzeige einen Entstörungsdienst und zeigt sich, dass entweder keine Stö-
rung vorlag oder die Störung ihre Ursache ausschließlich im Verantwortungsbereich des Kunden hatte (z.B. Bedie-
nungsfehler, Konfigurationsfehler, Mängel der vom Kunden eingesetzten Hardware oder Leitungsverbindung) ist (IPA)  
berechtigt, dem Kunden den entstandenen Zeitaufwand und ggfs. Materialaufwand angemessen in Rechnung zu stel-
len. 
7.12. Dem Kunden ist bekannt, dass ihm, weil sich das derzeit genutzte Uplink-Center (Skylogic) in Turin, Italien, befin-
det, eine Italienische IP-Adresse zugewiesen wird. Für etwaige hieraus resultierende Einschränkungen übernimmt 
(IPA)  keine Haftung. 
 
8. Datenschutz 
8.1. (IPA)  erhebt, verarbeitet und nutzt personenbezogene Daten eines Nutzers ohne weitergehende Einwilligung nur, 
soweit sie für den Vertragsschluss und die Vertragsabwicklung sowie für Abrechnungszwecken erforderlich sind. 
8.2. (IPA)  weist den Kunden ausdrücklich darauf hin, dass der Datenschutz für Datenübertragungen in offenen Netzen, 
wie dem Internet, nach dem derzeitigen Stand der Technik nicht umfassend gewährleistet werden kann. Der Kunde 
weiß, dass der Provider das auf dem Webserver gespeicherte Seitenangebot und unter Umständen auch weitere dort 
abgelegte Daten des Kunden aus technischer Sicht jederzeit einsehen kann. Auch andere Teilnehmer am Internet sind 
unter Umständen technisch in der Lage, unbefugt Daten einzusehen und unter Umständen auch zu manipulieren. Für 
die Sicherheit und die Sicherung der von ihm in das Internet eingestellten Daten trägt der Kunde in vollem Umfang 
selbst Sorge. 

 

9. Gerichtsstand, anwendbares Recht 
9.1. Ist der Kunde Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen 
oder hat er keinen allgemeinen Gerichtsstand im Inland, so ist- soweit nicht anderweitig vereinbart der Sitz der Internet-
profiADSL  ausschließlicher Gerichtsstand für alle sich aus dem Vertragsverhältnis ergebenden Streitigkeiten.  
Für sämtliche Rechtsbeziehungen der Parteien gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss der 
einheitlichen Kaufgesetze. 
9.2. Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, so wird dadurch die 
Rechtswirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. 
 
 


